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Gericht 

OGH 

Entscheidungsdatum 

25.09.1957 

Geschäftszahl 

7Ob404/57 

Norm 

GBG §136; 

Rechtssatz 

§ 136 GBG kann keine Handhabe dafür bieten, unter Berufung auf den Wortlaut der Urkunde einen Erfolg 
herbeizuführen, den der die Eintragung Anfechtende auch durch die rechtzeitige Erhebung eines zulässigen 
Rekurses auf Grund des von ihm im Rekurse herangezogenen Wortlautes der Urkunde nicht hätte herbeiführen 
können. 

Entscheidungstexte 

TE OGH   1957/09/25 7  Ob   404/57 

Rechtssatznummer 

RS0060993 


